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1. Seite 65, Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c 

Anstatt: 

„c) der Schaden, der eines der Tatbestandsmerkmale der Straftat darstellt, in seinem 

Hoheitsgebiet entstanden ist;“ 

Muss es heißen: 

„c) der Schaden, der eines der Tatbestandsmerkmale der Straftat darstellt, in seinem 

Hoheitsgebiet entstanden ist; oder“ 

2. Seite 65, Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c 

Anstatt: 

„c) es sich bei dem Opfer der Straftat um einen seiner Staatsangehörigen oder eine 

Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet handelt;“ 

Muss es heißen: 

„c) es sich bei dem Opfer der Straftat um einen seiner Staatsangehörigen oder eine 

Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet handelt; oder“ 
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